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Mitarbeitende Aktiv Vertreten

Rechtssicheres Praxiswissen fiir die Mitarbeitervertretung in kirchlichen & sozialen Einrichtungen
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Kann wegen Kirchenaustritts Was Sie zum Thema Abfindung
gekindigt werden? wissen sollten
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Maria Markatou, Rechtsanwaltin & Chefredakteurin

In meiner eigenen Kanzlei in Miinchen berate ich Arbeitnehmen-
de und Arbeitnehmervertretungen im Arbeitsrecht. Daher kenne
ich die Herausforderungen lhrer Arbeit wirklich gut. Umso mehr
freue ich mich, lhnen mit meinen Beitrdgen praxisnahe und
alltagstaugliche Losungen fiir die MAV prasentieren zu diirfen.

Editorial

Liebe Mitarbeitervertretung,

.Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebaudes ist als
Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Pragung
Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen” (§ 28 Allge-
meine Geschéftsordnung fiir die Behdrden des Freistaates
Bayern). Dennoch haben 2 konfessionslose Schiilerinnen
im bayerischen Wolznach auf die Entfernung eines Kruzi-
fixes im Eingangsbereich ihrer Schule geklagt und gewon-
nen (Bayrischer Verwaltungsgerichtshof, 7.7.2925, Az. 7 BV
21.336). Argument: negative Religionsfreiheit der Kinder.
Mir als tiberzeugter Christin zeigt das: Wir haben die Fahig-
keit zum Miteinander verloren. Als ich Kind war, haben wir
alle zusammen St. Martin gefeiert, die Weihnachtsfeiern in
der Schule genossen, gespielt und gelacht. Dass wir heute
nur noch Trennwande sehen, das ist der eigentliche Skandal!

WGna Jlarcetou
Chefredakteurin

Weitere Autoren:

Dr. Michael Tillmann, Rechtsanwalt

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren beschaftige ich mich als
Anwalt mit dem Arbeitsrecht von A wie Abmahnung tiber K wie
Kiindigung bis Z wie Zeugnis. Gesetzgeber und Rechtsprechung
sorgen daflr, dass es nie langweilig wird.
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Mindestlohn steigt zum Jahreswechsel

Norbert Lypiak, Heilerziehungspfleger & Autor

Seit 21 Jahren bin ich Mitarbeitervertreter, seit ca. 10 Jahren
fiir die MAV freigestellt. Dabei habe ich verschiedenste
Veranderungen z. B. im Tarif BAT-KF begleitet. Gerne stehe ich
Ihnen mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen zur Seite.



Kann Kirchenaustritt Klindigungsgrund sein?

Treten Mitarbeitende aus der Kirche aus und wird ihnen deswegen gekiindigt, kann diese Kiindi-
gung eine Diskriminierung wegen der Religion sein. Z. B. dann, wenn die Organisation die Berufs-
tatigkeit bei Einstellung nicht von der Zugehoérigkeit zur katholischen Kirche abhidngig gemacht hat
und der Arbeitnehmer nicht offen in einer Weise handelt, die dem Ethos dieser Kirche zuwiderlauft.

So der Generalanwalt am Europdischen Gerichtshof (EuGH) in
seinen Schlussantragen am 10.7.2025 in der Sache C-258/24. Die
Schlussantrage sind zwar noch keine abschlieBende Entscheidung,
aber der EuGH folgt meistens den Schlussantragen der Generalan-
walte. Es ist also nicht mit einer anderen Entscheidung zu rechnen.

INFO: Kirchgeld Q

Besonderes Kirchgeld als Kirchensteuer

Das Besondere Kirchgeld betrifft Ehepaare, von denen
nur ein Ehepartner in der Kirche ist (,glaubensver-
schiedene Ehe"). Grundsatzlich ist auch hier nur das
Kirchenmitglied kirchensteuerpflichtig, nicht der*die
Partner*in. Verdient das Mitglied jedoch weniger als
35 % des Gesamteinkommens, kann die Kirchensteuer
in Form des Besonderen Kirchgelds erhoben werden. Es
orientiert sich dann an dem gemeinsam zu versteuern-
den Einkommen des Ehepaares.

Der Fall: Die Katholische Schwangerschaftsheratung ist ein Frau-
en- und Fachverband in der katholischen Kirche in Deutschland.
Die Beschéftigten des Verbandes missen nicht katholisch sein. Es
werden jedoch die besonderen Beschaftigungsbedingungen der
katholischen Kirche angewendet. Bei katholischen Beschaftigten
gilt der Austritt aus der katholischen Kirche als schwerwiegender
Verstol3 gegen die Loyalitatspflicht. Deswegen wird bei Kirchen-
austritt auch oft gekiindigt. Im Jahr 2019 trat eine Beraterin aus
der Kirche aus, sie weigerte sich, wieder einzutreten. Der Beschaf-
tigten ging es bei ihrer Kiindigung nur darum, vom Kirchgeld be-

freit zu werden. Trotzdem wurde sie entlassen. Zum Zeitpunkt der
Kiindigung gehdrten zum Beratungsteam auch 2 Protestantinnen.
Die Beschéftigte klagte, der Fall ging bis vor das Bundesarbeits-
gericht (BAG). Das BAG setzte aus und bat den EuGH um einen
Hinweis, wie die Richtlinie 2000/78/EG iber Gleichbehandlung in
Beschaftigung und Beruf in diesem Fall auszulegen sei.

Die Schlussantrdge: Der Generalanwalt stellte fest, dass die Richt-
linie unter bestimmten Voraussetzungen Ungleichbehandlungen
wegen der Religion zuldsst (Art. 4 Abs. 2.). Hier liegt aber kein sol-
cher Fall vor. Zuldssige Ungleichbehandlungen wegen der Religion
kénnen z. B. dann nicht vorliegen, wenn die Ausiibung der beruf-
lichen Tatigkeiten es nicht erfordert, Mitglied der fraglichen Kirche
zu sein. Ebenso wenig, wenn betreffende Arbeitnehmende nicht
offentlich wahrnehmbar gegen das Ethos der Kirche handeln. Im
Fall kam noch hinzu, dass die Arbeitnehmerinnen einer anderen
Konfession die gleiche Tatigkeit austibten. Die Religionszugehdrig-
keit kann hier also schon nicht als wesentlich angesehen werden.
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Hat die Religionszugehdrigkeit eine tragende
Rolle?

Ob die Kiindigung wegen des Kirchenaustritts rechtens
ist oder nicht, richtet sich danach, welche Rolle die Kir-

chenzugehorigkeit fiir die Stelle gespielt hat. Je weiter
oben Beschaftigte in der Hierarchie sind, je mehr sie in
der Offentlichkeit stehen, desto mehr ist die Kirchen-
zugehorigkeit eine tragende Voraussetzung fiir das Be-
schaftigungsverhaltnis. Beraten kann aber jeder, Katholi-
ken, Protestanten, Orthodoxe und Muslime.

Achtung bei Tattoos, Piercings & Co.

Ein Tattoo kann sich entziinden. Wird man dann krankgeschrieben, steht einem doch Entgeltfort-
zahlung zu, oder doch nicht (Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein, 22.5.2025, Az. 5 Sa 284

a/24)?

Keine Entgeltfortzahlung, sagt das LAG Schleswig, denn Beschaf-
tigte setzen sich mit den Verschonerungen schuldhaft einem nicht
beherrschbaren Risiko aus, das nicht den Arbeitgebenden auf-

gebiirdet werden kann. Achtung also, wenn Sie planen, sich ein
Kunstwerk stechen zu lassen.

Autorin: Maria Markatou



Verschlucken beim Kaffeetrinken = Arbeitsunfall?

Verschlucken und Abhusten sind sicher kein Arbeitsunfall. St68t man sich aber beim Abhusten an,
stolpert man, dann kann schon ein Arbeitsunfall entstehen. So sieht es auch das Landessozialge-
richt (LSG) Sachsen-Anhalt (22.5.2025, Az. L 6 U 45/23).

Der Fall: Ein Vorarbeiter auf einer Baustelle verschluckte sich beim
Kaffeetrinken wéhrend einer morgendlichen Besprechung im Bau-
container. Er ging hustend zur Tiir, er wollte sich drauBen aushus-
ten. Allerdings verlor er kurz das Bewusstsein, stirzte mit dem Ge-
sicht auf ein Metallgitter und brach sich das Nasenbein. Er machte
einen Arbeitsunfall geltend. Aber die Berufsgenossenschaft winkte
ab. Kaffeetrinken ist kein betrieblicher Zweck, sondern gehdrt zum
privaten Lebensbereich. Der Vorarbeiter klagte.

Das Urteil: Die Aufnahme von Nahrung oder Getranken ist grund-
satzlich Privatsache. Dies aber nur, wenn und soweit damit ein
menschliches Grundbediirfnis befriedigt wird. Hier beschrankte
sich der Genuss des Kaffees aber nicht nur auf das Grundbediirf-
nis des Durstldschens, sondern diente auch betrieblichen Zwecken.
Die Besprechung war dienstlich vorgeschrieben. Der gemeinsame
Kaffeegenuss schafft eine positive Arbeitsatmosphare. Die Ge-
meinschaft wird gestarkt. Zudem hat der Kaffee fiir erhdhte Wach-
samkeit und Aufnahmebereitschaft gesorgt. Das wusste auch der
Arbeitgeber. Deswegen hat er teilweise selbst die Kaffeevorrate
aufgefiillt. Es ist ein Unterschied zu machen zu den Fallen, in de-
nen sich der Beschaftigte selbst einen Kaffee an den Arbeitsplatz
mitnimmt.
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Differenzieren Sie

Hatte der Mitarbeiter also nur eine Kaffeepause gemacht,

dann hatte das LSG keinen Arbeitsunfall anerkannt. Da es
sich aber um eine vorgeschriebene gemeinsame Bespre-
chung gehandelt hat, wurde der dienstliche Zusammen-
hang anerkannt.

Gern wird jeder Unfall, der bei oder im Rahmen der Arbeit passiert,
als Arbeitsunfall eingestuft. Das ist so aber nicht richtig. Denn das
Sozialgesetzbuch (SGB) VII definiert den Arbeitsunfall als Unfall,
den Kolleg*innen bei der Ausiibung der beruflichen Tétigkeit erlei-
den und der zu einem Korperschaden fiihrt (vergleiche § 8 Abs. 1
SGB VII). Das bedeutet, ein Arbeitsunfall liegt dann vor, wenn die
folgenden 3 Voraussetzungen erfiillt sind:

1. Ausiibung der beruflichen Tatigkeit

Ein Arbeitsunfall kann nur vorliegen, wenn der Unfall mit der Erfiil-
lung arbeitsvertraglicher Pflichten oder der Dienststelle dienlicher
Pflichten zusammenhangt. Ein Arbeitsunfall muss auch nicht zwin-
gend in der Dienststelle geschehen, sondern kann auch auBerhalb
passieren. Andererseits schlieBt eine eigenwirtschaftliche Tatigkeit
das Vorliegen eines Arbeitsunfalls nicht zwingend aus: Beruht die

Unfallursache auf einer Betriebsgefahr, die fiir die Dienststelle
kennzeichnend ist, kann ein Unfall wiederum ein Arbeitsunfall
sein. Da es sich in diesem Fall um die Verwirklichung einer be-
sonderen im Betrieb begriindeten Gefahr handelt, wird die Berufs-
genossenschaft fiir die Unfallfolgen aufkommen.

2. Tatigkeit gibt Ausschlag fiir den Unfall

Ereignet sich der Unfall wahrend einer betrieblichen Tatigkeit,
liegt regelmaBig ein Arbeitsunfall vor. Daran andert sich auch
nichts, wenn der*die Beschaftigte den Unfall selbst verschuldet
hat. Passiert der Unfall unter Alkoholeinfluss, wird er dann nicht
als Arbeitsunfall angesehen, wenn sich in dem Unfall lediglich
die alkoholbedingten Risiken verwirklicht haben. Ob dies der Fall
ist, hangt davon ab, ob unter den gleichen Voraussetzungen auch
ein*e niichterne*r Mitarbeiter*in den Unfall erlitten hatte.

Bei einem Unfall auf einer Dienstreise im StraBenverkehr oder bei
einem Wegeunfall wird ab einer Blutalkoholkonzentration von
1,1 Promille vermutet, dass der Unfall allein durch die Trunken-
heit verursacht wurde. Gerade Wegeunfélle geschehen immer
wieder unter Alkoholeinfluss. Hier kénnen Sie wenigstens zum Teil
gegensteuern, indem Sie mit [hrer Dienststellenleitung ein absolu-
tes Alkoholverbot in der Dienststelle aussprechen. Mitarbeitende
missen niichtern zur Arbeit erscheinen und niichtern gehen. Auch
dann liegt kein Arbeitsunfall vor, wenn der Unfall auf eine beste-
hende Gesundheitsbeeintrachtigung zuriickzufiihren ist.

3. Vorliegen eines Korperschadens

Unfallversicherungsrechtlich setzt ein Arbeitsunfall einen Korper-
schaden voraus. Darunter werden korperlich-organische Schaden
verstanden, aber auch psychisch-geistige wie etwa Unfallneuro-
sen oder ein Unfallschock. Eine reine Sachbeschadigung ist fiir die
Annahme eines Arbeitsunfalls aber nicht ausreichend. Die Bescha-
digung oder der Verlust eines notwendigen Hilfsmittels, wie etwa
einer Prothese, ist einem Korperschaden gleichgestellt (§ 8 Abs. 3
SGB VII).

@® MEINTIPP

Versuchen Sie, lhre Rechte durchzusetzen

Gerade bei den Arbeitsunfillen ist kein Fall wie der
andere. Die Rechtsprechung ist hier auch hdchst unter-

schiedlich. Insofern wiirde ich bei Unféllen, die irgendwie
mit der Arbeit zusammenhangen, immer erst mal einen
Arbeitsunfall geltend machen und dann abwarten, was
die Berufsgenossenschaft entscheidet. Das ist besser, als
vorschnell aufzugeben und so unversehens Anspriiche

"y

~herzuschenken

Autorin: Maria Markatou



Hitzeplan?

Wenn es hei wird: Hat lhr Dienstgeber einen

Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, geraten nicht nur alle ins Schwitzen - auch der Arbeits-
schutz steht vor ganz neuen Herausforderungen. Der Klimawandel sorgt inzwischen regelmaBig
fur Hitzewellen mit Temperaturen jenseits der 30 Grad - auch bei uns in Deutschland. Fiir viele Kol-
leg*innen bedeutet das: korperliche Belastung, sinkende Konzentration, erh6hte Unfallgefahr und
im schlimmsten Fall gesundheitliche Risiken. Wie schiitzt lhr*e Dienstgeber*in die Kolleg*innen,
gerade in den Bereichen, die keine Kiihlung haben?

Der Klimawandel ist am Arbeitsplatz angekommen. Sie selbst spi-
ren es auch — die Sommer in Deutschland sind in den letzten Jahr-
zehnten deutlich heiBer geworden. Laut Deutschem Wetterdienst
waren 8 der 10 heiBesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen
nach dem Jahr 2000. Hitzerekorde, Tropennachte, ausgedehnte
Trockenperioden sind keine Ausnahmen mehr — sie sind die neue
Realitat. Diese Veranderungen haben direkte Auswirkungen auf
die Arbeitsbedingungen. Daher miissen Sie als MAV das Thema
im Blick haben.

Studien zeigen, dass schon ab 26 °C Raumtemperatur Konzen-
trations- und Leistungsfahigkeit spiirbar abnehmen. Ab 30 °C
steigt das Unfallrisiko. Hitzestress kann Kopfschmerzen, Schwin-
del, Kreislaufprobleme und sogar Herzinfarkte auslésen. Beson-
ders gefahrdet sind altere Kolleg*innen, chronisch Erkrankte und
Schwangere.

Ein betrieblicher Hitzeaktionsplan ist ein Konzept zur Pravention
hitzebedingter Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz. Er enthalt
MaBnahmen, die die Folgen von Hitze systematisch reduzieren —
von organisatorischen Anpassungen iiber technische Ldsungen bis
zu konkreten SchutzmaBnahmen. Es ist wichtig, dass Ihr*e Dienst-
geber*in einen solchen Plan entwickelt, da dies auch die Arbeits-
stattenregel (ASR) A3.5 vorsieht.

e Arbeitszeitregelungen (z. B. Verlegung in kiihlere
Tageszeiten)

e Trinkwasserangebote (kostenlos, ausreichend, leicht
zuganglich) sowie die Impulskarte der Bundeszentrale fiir
gesundheitliche Aufklarung: https://kurzlinks.de/6ov7

e Kiihimdglichkeiten (Ventilatoren, Beschattung,
Klimatisierung)

e Anpassung der Bekleidungsvorgaben (z. B. leichtere
Kleidung)

e Information und Sensibilisierung der Kolleg*innen, z. B.
mit diesem kostenlosen Flyer: https://kurzlinks.de/1iqy

* besondere SchutzmaBnahmen fiir geféhrdete Gruppen
wie éltere Mitarbeitende oder Schwangere

e Kurzpausen und Riickzugsorte bei hohen Temperaturen

Falls sich lhr*e Dienstgeber*in liber solche MaBnahmen wundert,
verweisen Sie als MAV auf die ASR A3.5, die auch fiir Arbeitsplatze
in kirchlichen Einrichtungen im Sinne der Verordnung klare Emp-
fehlungen zur Raumtemperatur und zur Reaktion bei Uberschrei-
tungen vorgibt:

e Ab 26 °C sollte Ihr*e Arbeitgeber*in MaBnahmen priifen.
e Ab 30 °C sind sie zwingend erforderlich.

¢ Ab 35 °C st ein Raum ohne geeignete GegenmaBnahmen
als zum Arbeiten ungeeignet zu bewerten.

Sie als MAV sollten auf einen vollstandigen und wirksamen Hitze-
schutz drangen und dabei folgende Punkte angehen:

1. Gibt es eine aktuelle Gefahrdungsbeurteilung zum Thema
Hitze?

2. Gibt es bereits hitzebedingte Beschwerden oder Ausfélle?

3. Sind Raume mit Sonnenschutz, Beschattung, Liiftung, Ven-
tilatoren oder Klimaanlagen ausgestattet und funktionieren
diese auch?

4. Sind Pausenregelungen und Arbeitszeitmodelle flexibel
genug bei Hitze?

5. Werden Vorgesetzte und Kolleg*innen zu Hitzerisiken ge-
schult?

6. Gibt es individuelle SchutzmaBnahmen fiir besonders ge-
fahrdete Kolleg*innen?

S razT

Die Sommer werden immer heiBer
Hochste Zeit fiir kiihle Kopfe in den Betrieben. Ein Hitze-

aktionsplan ist nicht nur Ausdruck von Fiirsorge, sondern
auch ein wirksames Instrument zur Gesundheitspraventi-
on. Sie als MAV kdnnen hier wichtige Impulse geben und
konkret mitgestalten. Regen Sie die Einrichtung eines
runden Tisches oder einer AG Klima und Gesundheit an!

Autorin: Brigitte Ganzmann



SCHWERPUNKTTHEMA

die Abfindung

Der goldene Handschlag: Wissenswertes rund um

Rein rechtlich gesehen ist Ihre Dienststellenleitung normalerweise nicht verpflichtet, Beschaftigten
beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhdltnis eine Abfindung zu zahlen. Doch die Realitdt ist eine
andere: Etwa 90 % der Kiindigungsschutzklagen werden friiher oder spater gegen Zahlung einer Ab-
findung beendet. Worauf Sie bzw. die Kolleg*innen dabei achten sollten, das lesen Sie im Folgenden:

Trotz der groBen praktischen Bedeutung von Abfindungszahlungen
gibt es fast keine gesetzliche Regelung dafiir. Zwar finden sich mit
den §§ 1a, 9, 10 Kiindigungsschutzgesetz (KSchG) 2 Spezialregelun-
gen zum Thema; doch diese betreffen Falle, die in der Praxis eher
selten sind. Meistens werden die Abfindungen daher wie auf dem
Basar ausgehandelt. Allerdings bewegt man sich hier nicht im voll-
kommen |, luftleeren” Raum. Vielmehr hat sich eine Formel fir die
Ermittlung der Abfindungshéhe herauskristallisiert. Diese lautet:

Dienstzugehorigkeit x Monatsverdienst x Abfindungsfaktor =
Abfindungssumme

* Dienstzugehorigkeit: die Zeit zwischen Beginn und Been-
digung des Arbeitsverhaltnisses. Das kénnen mehrere Jahre,
aber auch nur ein paar Monate sein.

e Monatsverdienst: Fiir die Berechnung des Monatsver-
diensts ist in Anlehnung an § 10 KSchG grundsétzlich vom
letzten Bruttoverdienst auszugehen. Zum Verdienst gehdren
librigens alle Verdienstbestandteile, das heiBt, neben dem
Lohn sind auch Zulagen, Sachbeziige, die Nutzung eines
Dienstwagens sowie Gratifikationen und ein Urlaubsgeld zu
berticksichtigen.

e Abfindungsfaktor: Hier ist bei sehr vielen Gerichten — in An-
lehnung an § 1a KSchG — in Vergleichsgesprachen der Faktor
von 0,5 Bruttomonatsgehaltern fiir jedes Jahr der Betriebs-
zugehdrigkeit tblich.

Der Gesetzgeber wollte die Bestimmung in § 1a KSchG als unbii-
rokratisches Mittel zur schnellen Vertragsbeendigung verstanden
wissen. Es handelt sich dabei um einen gesetzlichen Abfindungs-
anspruch, der von bestimmten Voraussetzungen abhangt:

1. Diese Regelung greift nur im Anwendungsbereich des KSchG.
Dieses wiederum gilt, wenn bei lhnen mehr als 10 Arbeitneh-
mende beschaftigt sind und das infrage stehende Arbeitsver-
haltnis schon mehr als 6 Monate dauert.

2. AuBerdem gilt § 1a KSchG nur fiir eine betriebsbedingte
Kiindigung.

3. Voraussetzung fiir den Abfindungsanspruch ist weiterhin,
dass der*die Beschaftigte innerhalb der geltenden Klagefrist
von 3 Wochen keine Kiindigungsschutzklage erhebt.

4, Weiter muss Ihre Dienststellenleitung im Kiindigungsschrei-
ben einen Hinweis auf die Betriebshedingtheit der Kiindi-
gung geben.

5. Ebenso muss sie dort erwahnen, dass der Abfindungsan-
spruch nur fiir den Fall des Verstreichens der Klagefrist ohne
Klageerhebung entsteht.
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Sind diese 5 Voraussetzungen erfillt, ist der Abfindungsanspruch
entstanden, ohne dass weiter verhandelt werden muss. Die Hohe
der Abfindung richtet sich dann nach der gesetzlichen Vorschrift in
§ 1aAbs. 2 KSchG und betragt 0,5 Monatsverdienste fiir jedes Jahr
der Zugehorigkeit zur Dienststelle. Dabei werden nur volle Jahre
berlicksichtigt; ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten ist auf ein
volles Jahr aufzurunden.

@ MEINTIPP
Wagen Sie ab

Meist enden Kiindigungsschutzverfahren in einem Ver-
gleich. Raten Sie also lhren betroffenen Kolleg*innen,
sich das Angebot gut durch den Kopf gehen zu lassen, be-
vor sie in einen langen und nervenaufreibenden Rechts-
streit treten.

Erhebt ein*e Kolleg*in dann doch Klage, verliert er*sie seinen*ih-
ren gesetzlichen Abfindungsanspruch. Dies gilt selbst dann, wenn
er*sie die Klage spater wieder zurlicknimmt.

Wenn ein Kiindigungsschutzprozess geflihrt wird, kann jede Partei
einen Antrag stellen, wonach das Gericht das Arbeitsverhaltnis ge-
gen Zahlung einer Abfindung auflésen soll. Voraussetzung fiir eine
solche Auflosung ist aber, dass die Kiindigung sozialwidrig ist, also
kein Kiindigungsgrund im Sinne des KSchG vorliegt. Stellt lhr*e
betroffene*r Kolleg*in den Antrag, muss auBerdem die Fortset-
zung des Arbeitsverhaltnisses unzumutbar sein. Und stellt der*die
Dienstherr*in den Auflésungsantrag, miissen Griinde vorliegen,
die eine dienliche Zusammenarbeit nicht erwarten lassen. Liegt
ein Auflésungsgrund vor (soweit dieser nétig ist), [0st das Gericht
das Arbeitsverhaltnis auf und verurteilt lhre Dienststellenleitung
als Dienstgebende zur Zahlung einer Abfindung.

@ wicHTIG

Alle Voraussetzungen miissen vorliegen

Die vorgenannten Bedingungen miissen kumulativ erfiillt
sein. Innerhalb der unten genannten Hochstgrenzen ent-
scheidet das Gericht dann im Rahmen seines Ermessens.

Wie hoch die Abfindung ausfallt, ist in § 10 KSchG geregelt. Da-
nach ist die Abfindung innerhalb bestimmter Hochstgrenzen fest-
zusetzen, und zwar:



Ubersicht: Abfindung 8
bei Auflésungsantrag

Diese Abfindungssummen sind iiblich

Lebensalter ~ Dauer des Arbeitsverhaltnisses  Hohe der Abfindung

ab 50 Jahre  ab 15 Jahre bis zu 15 Monats-
verdienste

ab 55 Jahre  ab 20 Jahre bis zu 18 Monats-
verdienste

alle anderen Gruppen bis zu 12 Monats-
verdienste

Gesetzt den Fall, dass eine Abfindungszahlung festgelegt wurde,
der*die Abfindungsberechtigte aber kurz darauf stirbt. Hier stellt
sich die Frage, ob lhre Dienststellenleitung die Abfindung an die
Erben zahlen muss. Voraussetzung dafir ist zunachst, dass der An-
spruch auf die Abfindung schon vor dem Tod entstanden ist. Ob das
der Fall ist, hangt wieder davon ab, wie es zum Abfindungsanspruch
gekommen ist: Bei einem gerichtlichen Vergleich entsteht der An-
spruch bereits mit Wirksamkeit des Vergleichs; das ist laut Urteil des
Bundesarbeitsgerichts mittlerweile unstreitig (22.5.2003, Az. 2 AZR
250/02). In einem solchen Fall muss die Dienststellenleitung die Ab-
findungssumme also an die Erben zahlen.

Der Anspruch auf eine per Urteil zugesprochene Abfindung (§§ 9,
10 KSchG) entsteht nach § 705 Zivilprozessordnung (ZPO) hinge-
gen erst mit der formellen Rechtskraft des Auflosungsurteils. Aller-
dings ist ein solches Urteil vorlaufig vollstreckbar, sodass die Erben
des*der Beschaftigten eventuell auch hier an die Abfindung kom-
men kénnen. Wieder anders ist es, wenn ein Aufhebungsvertrag mit
Abfindungsregelung geschlossen und keine ausdriickliche Verein-
barung zum Entstehen des Anspruchs und zur Vererblichkeit getrof-
fen wurde. Dann entsteht der Anspruch nicht schon mit Abschluss
des Vertrags, sondern erst mit der Beendigung des Arbeitsverhalt-
nisses, sodass an die Erben unter Umsténden nichts zu zahlen ist.

ABFINDUNG —

KEINE PFLICHT,
DENNOCH HAUFIG
GEWAHRT

SCHWERPUNKTTHEMA

1. Wie wird die Abfindung steuerlich behandelt?

Die Abfindung gilt steuerrechtlich als Arbeitseinkommen und un-
terliegt deshalb auch der Steuerpflicht.

2. Was gilt in der Sozialversicherung?

Die Abfindung ist als Entschadigung fiir die Zeit nach dem Be-
stehen des Arbeitsverhaltnisses vollstandig beitragsfrei. Es miis-
sen also keine Beitrage zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung) gezahlt werden.

3. Was bedeutet die Abfindung fiir das Arbeitslosengeld?

Die Abfindung kann in folgenden Féllen zu einem Ruhen des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld fiihren, und zwar dann, wenn

e die Abfindung als Ersatz fiir das Arbeitsentgelt gezahlt wird,
z. B. wenn nicht genommener Urlaub abgegolten wird oder
Arbeitslohn fiir die Zeit nachzuzahlen ist, in der der*die
Arbeitnehmer*in nicht beschéaftigt wurde. Fehlt eine aus-
driickliche Bezeichnung, kann auch die Hohe der Abfindung
ein Indiz fiir enthaltenes Arbeitsentgelt sein,

e die Kiindigungsfrist nicht eingehalten wurde. In den Aufhe-
bungsvertrag sollte daher im Interesse des*der betroffenen
Kolleg*in ausdriicklich ein Hinweis auf die Einhaltung der
einschlagigen Kiindigungsfrist aufgenommen werden!

4. Gilt der Pfandungsschutz bei der Abfindung?

Fir laufende Arbeitseinkommen besteht insoweit Pfandungs-
schutz, als den Kolleg*innen das Arbeitsentgelt mindestens in
Hohe des Pfandungsfreibetrags ausbezahlt werden muss. Fiir Ab-
findungszahlungen hingegen besteht ein solcher Pfandungsschutz
nicht, weil es sich um eine einmalige Zahlung gemaB § 850i ZPO
handelt. Pfandungsschutz besteht hier deshalb nur bei ausdriick-
lichem Antrag des*der Mitarbeitenden. Andernfalls konnen Gléau-
biger*innen ungehindert auf den Abfindungsbetrag zugreifen!

Autorin: Maria Markatou
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		Lebensalter

		Dauer des Arbeitsverhältnisses

		Höhe der Abfindung



		ab 50 Jahre

		ab 15 Jahre

		bis zu 15 Monatsverdienste



		ab 55 Jahre

		ab 20 Jahre

		bis zu 18 Monatsverdienste



		alle anderen Gruppen

		bis zu 12 Monatsverdienste
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richtigen Burostuhlen

Riuckengesundheit: dynamisches Sitzen mit den

.Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?” Das Struwwelpeter-ldeal aus dem letzten
Jahrhundert hat langst ausgedient. Im modernen Arbeitsalltag heiB3t das Zauberwort ,dynamisches
Sitzen”. Denn wer viele Stunden am Schreibtisch verbringt, sollte seine Sitzhaltung regelmaBig
verandern konnen. Dazu braucht es vor allem eines: einen Stuhl, der Bewegung ermdéglicht, ergo-
nomisch gestaltet ist und den Korper genau dort unterstiitzt, wo der es braucht.

Als MAV wissen Sie: Ihre Kolleg*innen sind unterschiedlich — groB,
klein, leicht, schwer. Dennoch setzen viele Arbeitgebende auf
Standardmodelle bei der Biiroausstattung. Einheitsldsungen sind
aber nicht fir alle ergonomisch geeignet. Gerade der Biirostuhl,
ein zentrales Arbeitsmittel im Biro, verdient deshalb besondere
Aufmerksamkeit. Haben Sie als MAV die Stiihle im Blick?

Der nachfolgende Fragenkatalog hilft Ihnen dabei, den Zustand
und die Qualitat der vorhandenen Stiihle in lhrer Dienststelle Be-
trieb systematisch zu erfassen. Priifen Sie bei einem Rundgang
durch die Abteilungen, wie die Stlihle ausgestattet sind: Gibt es
verstellbare Sitzhéhen, Riickenlehnen, Armstiitzen? Ist der Stuhl
beweglich genug fir dynamisches Sitzen? Wird eine Einweisung
zur richtigen Nutzung angeboten?

i

Checkliste: 15 Kriterien fir
ergonomische Burostihle

Priifen Sie: Erfiillen die Biirostiihle lhrer Kolleg*innen diese Anforderungen?

gl 2SRy =

konnen?

Konnen Sie die meisten Fragen mit ,Ja" beantworten, sind lhre
Kolleg*innen bereits gut ausgestattet.

Haufen sich jedoch die ,Nein”-Antworten, sollten Sie das Thema
in die nachste MAV-Sitzung einbringen. Als Beteiligungsgremium
kénnen Sie gezielt Einfluss nehmen.

Haben Sie nur ein oder 2 Neins entdeckt? Dann lohnt sich ein
genauer Blick: Warum fehlt hier die ergonomische Ausstattung?
Gibt es sachliche Griinde — etwa besondere Arbeitsprozesse, die
Armlehnen behindern wiirden? Oder fehlt schlichtweg die Einwei-
sung zur richtigen Nutzung? Gibt es keine (iberzeugenden Griinde,
sollten Sie als MAV aktiv werden. Gerade bei Neuanschaffungen
konnen Sie auf eine bessere Auswahl hinwirken.

Autorin: Brigitte Ganzmann

b

Liegt vor

Hat der Stuhl eine wartungsfreie Sicherheitsgasfeder nach DIN 45507

Ist diese leicht absenkbar, z. B. durch leichten Druck, sodass der Sitz tiefer oder héher eingestellt werden kann?

Ist die Riickenlehne mit einer Auslosesicherung gegen ungewolltes Zuriickschnellen gesichert?

Bietet die Riickenlehne durch ihre Formgebung ausreichende Unterstiitzung im Lordosenbereich?

Kann die Riickenlehne in der Hohe eingestellt werden, sodass groBe und kleine Personen den Stuhl individuell nutzen

6.  Bietet der Stuhl einen groBen Offnungswinkel zwischen Sitz und Riickenlehne fiir ein entspanntes Zuriicklehnen und

auch dynamisches Sitzen?

7. st die Sitzflache groB genug? (Sitztiefe mind. 38 cm, Breite mind. 42 cm, verstellbare Hohe {iber dem Sitz von 20-25 cm)

Ist die Polsterung atmungsaktiv (z. B. mit FCKW-freiem Formschaum und ohne Folie zwischen Schaum- und
Bezugsmaterial) oder klagen die Kolleg*innen Gber ein Schwitzgefiihl?

9.  Haben die Stiihle eine Armlehne?

10.  Sind die Armlehnen in der Hohe, Breite und Tiefe verstellbar — je nach individuellem Kdrperbau lhrer Kolleg*innen?

11. Lasst sich der Gegendruck der Riickenlehne leicht an das individuelle Korpergewicht der Benutzer*innen anpassen?

12. Haben alle Stiihle eine Nummer, um sie unterscheiden zu kdnnen? So kénnen defekte Stiihle schneller aussortiert
werden — gerade, wenn es sich um wechselnde Arbeitsplatze handelt.

13.  Haben lhre Kolleg*innen eine Einweisung bekommen, wie sie den Stuhl — ein Arbeitsmittel — individuell einstellen

konnen?

14.  Gibt es als Alternative eine verstandliche Gebrauchsanleitung fiir den Stuhl oder ein Lernvideo, anhand dessen Ihre

Kolleg*innen den Biirostuhl individuell einsetzen kénnen?

15. Haben die Stiihle in Ihrem Betrieb ein GS-Zeichen und ggf. weitere Priifzeichen wie ,Ergonomie gepriift”?

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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		Prüfen Sie: Erfüllen die Bürostühle Ihrer Kolleg*innen diese Anforderungen?

		Liegt vor



		1. Hat der Stuhl eine wartungsfreie Sicherheitsgasfeder nach DIN 4550? 

		



		2. Ist diese leicht absenkbar, z. B. durch leichten Druck, sodass der Sitz tiefer oder höher eingestellt werden kann? 

		



		3. Ist die Rückenlehne mit einer Auslösesicherung gegen ungewolltes Zurückschnellen gesichert? 

		



		4. Bietet die Rückenlehne durch ihre Formgebung ausreichende Unterstützung im Lordosenbereich? 

		



		5. Kann die Rückenlehne in der Höhe eingestellt werden, sodass große und kleine Personen den Stuhl individuell nutzen können? 

		



		6. Bietet der Stuhl einen großen Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne für ein entspanntes Zurücklehnen und auch dynamisches Sitzen? 

		



		7. Ist die Sitzfläche groß genug? (Sitztiefe mind. 38 cm, Breite mind. 4 cm, verstellbare Höhe über dem Sitz von 20–25 cm) 

		



		8. Ist die Polsterung atmungsaktiv (z. B. mit FCKW-freiem Formschaum und ohne Folie zwischen Schaum und Bezugsmaterial) oder klagen die Kolleg*innen über ein Schwitzgefühl? 

		



		9. Haben die Stühle eine Armlehne? 

		



		10. Sind die Armlehnen in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar – je nach individuellem Körperbau Ihrer Kolleg*innen? 

		



		11. Lässt sich der Gegendruck der Rückenlehne leicht an das individuelle Körpergewicht der Benutzer*innen anpassen? 

		



		12. Haben alle Stühle eine Nummer, um sie unterscheiden zu können? So können defekte Stühle schneller aussortiert werden – gerade, wenn es sich um wechselnde Arbeitsplätze handelt. 

		



		13. Haben Ihre Kolleg*innen eine Einweisung bekommen, wie sie den Stuhl – ein Arbeitsmittel – individuell einstellen können? 

		



		14. Gibt es als Alternative eine verständliche Gebrauchsanleitung für den Stuhl oder ein Lernvideo, anhand dessen Ihre Kolleg*innen den Bürostuhl individuell einsetzen können? 

		



		15. Haben die Stühle in Ihrem Betrieb ein GS-Zeichen und ggf. weitere Prüfzeichen wie „Ergonomie geprüft?“ 

		



		Zu finden unter www.adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld
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Reicht eine Duldung des Dienstplans?

Oft werde ich gefragt, ob es im Rahmen der Mitbestimmung bei Dienstpldanen ausreicht, wenn die
MAV die Dienstplane einfach duldet. Warum sich die Miihe machen, sich zu duBBern, wenn es passt?

Sie haben hier ein Mitbestimmungsrecht. Die Dienstgebenden
missen Ihre Zustimmung einholen, bevor der Dienstplan erstellt
wird. Ohne Zustimmung ist der Dienstplan unwirksam.

Ihr Mitbestimmungsrecht bei der Dienstplangestaltung bezieht sich
auf

e die Regelung von Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie
e deren Verteilung.

Es umfasst sowohl die erstmalige Aufstellung des Dienstplans als
auch jede spatere Anderung, selbst wenn diese geringfiigig ist.

Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, den Dienstplan mit lhnen
abzustimmen und lhre Zustimmung einzuholen. Sie kann nicht
einfach einen Dienstplan erstellen und diesen ohne Riicksprache
mit der MAV umsetzen.

S raziT

Bleiben Sie aktiv!

Sie sind bei Ihrer Mitbestimmung aktiv gefragt. Einfach
abnicken geht nicht. Sie miissen immer priifen und dann
ein aktives Ja weitergeben, alles andere gibt der Dienst-
stellenleitung zu viel Macht.

Wenn Sie Arger bei der Dienstplangestaltung vermeiden mochten,
dann schlieBen Sie zum Beispiel folgende Dienstvereinbarung:

Dienstvereinbarung:
Dienstplangestaltung

Dienststellenleitung und MAV schlieBen die folgende Dienst-
vereinbarung zu den Grundsatzen der Dienstplangestaltung:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt fiir alle Beschaftigten der
Dienststelle.

§ 2 Zweck der Vereinbarung

Die Dienstplangestaltung wird nach folgenden Leitlinien
durchgefiihrt:

e Bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle und bedarfsorien-
tierte Dienstplangestaltung sollen fiir die Dienststelle
und die Beschaftigten zu Planungs- und Abrechnungs-
sicherheit fiihren.

e Die Dienststelle nimmt eine objektive, nachvollziehba-
re Diensteinteilung nach dem Grundsatz der Gleich-
behandlung vor.

§ 3 Grundsatze der Dienstplanung

1. Um eine bedarfsgerechte Dienstplangestaltung vorneh-
men zu konnen, werden Dienststellenleitung und MAV
eine Arbeitszeit- und Arbeitsablaufanalyse durchfiihren.

2. Anhand dieser Analyse werden Grunddienstplane er-
stellt. Diese sind mindestens fiir ein Jahr zu vereinbaren,
kénnen aber bei Bedarf insbesondere aus den folgenden
Griinden geandert werden:

e bei vertraglicher Veranderung

e bei Bedarfsveranderung innerhalb einer Abteilung

e bei Arbeitsunfahigkeit

* bei Anderungen der persénlichen Situation von Be-
schaftigten

¢ Anhand der Grunddienstplane wird dann ein fiir jeden
Beschaftigten personlicher Dienstplan erstellt.

3. Abweichungen vom Grunddienstplan zum personlichen
Plan werden zwischen den Beschéftigten und der Dienst-
stellenleitung abgestimmt.

4. Urlaubszeiten werden bei der Dienstplangestaltung so
friih wie moglich berlicksichtigt. Deshalb erfolgt im Zeit-
raum vom 1. bis 31.10. des jeweiligen Kalenderjahres eine
Urlaubsplanung fiir das kommende Urlaubsjahr. Die Be-
schaftigten werden der Dienststellenleitung feststehende
Urlaubszeiten so friih wie moglich mitteilen.

§ 4 Sonstige Regelungen

Die Umstellung auf die in dieser Dienstvereinbarung festge-
legten Grundsatze wird zundchst im Rahmen einer Testpha-
se von 6 Monaten getroffen. Dadurch wird die Anwendbar-
keit gepriift und notwendiger Anpassungsbedarf erkannt
und durchgefiihrt.

§ 5 IT-Unterstiitzung

Die Dienstplangestaltung wird computergestiitzt durchge-
flihrt. Dafiir ist in der Personalabteilung das Modul ... vor-
gesehen. Die mit der Dienstplangestaltung befassten Mit-
arbeitenden werden entsprechend geschult.

§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Vereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Ort, Datum

Unterschriften

Zu finden unter www.adiuva.de

unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Muster-Dienstvereinbarung: Grundsätze der Dienstplangestaltung



Dienststellenleitung und MAV schließen die folgende Dienstvereinbarung zu den Grundsätzen der Dienstplangestaltung:



§ 1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Dienststelle. 



§ 2 Zweck der Vereinbarung

[bookmark: _GoBack]Die Dienstplangestaltung wird nach folgenden Leitlinien durchgeführt:

Bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle und bedarfsorientierte Dienstplangestaltung sollen für die Dienststelle und die Beschäftigten zu Planungs- und Abrechnungssicherheit führen.

Die Dienststelle nimmt eine objektive, nachvollziehbare Diensteinteilung nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung vor. 



§ 3 Grundsätze der Dienstplanung

1. Um eine bedarfsgerechte Dienstplangestaltung vornehmen zu können, werden Dienststellenleitung und Personalrat eine Arbeitszeit- und Arbeitsablaufanalyse durchführen. 



2. Anhand dieser Analyse werden Grunddienstpläne erstellt. Diese sind mindestens für ein Jahr zu vereinbaren, können aber bei Bedarf insbesondere aus den folgenden Gründen geändert werden:

bei vertraglicher Veränderung 

bei Bedarfsveränderung innerhalb einer Abteilung

bei Arbeitsunfähigkeit 

bei Änderungen der persönlichen Situation eines Arbeitnehmers



Anhand der Grunddienstpläne wird dann ein für jeden Beschäftigten persönlicher Dienstplan erstellt.



3. Abweichungen vom Grunddienstplan zum persönlichen Plan werden zwischen dem Beschäftigten und der Dienststellenleitung abgestimmt.



4. Urlaubszeiten werden bei der Dienstplangestaltung so früh wie möglich berücksichtigt. Deshalb erfolgt im Zeitraum vom 1. bis 31.10. des jeweiligen Kalenderjahres eine Urlaubsplanung für das kommende Urlaubsjahr. Die Beschäftigten werden der Dienststellenleitung feststehende Urlaubszeiten so früh wie möglich mitteilen. 



§ 4 Sonstige Regelungen

Die Umstellung auf die in dieser Dienstvereinbarung festgelegten Grundsätze wird zunächst im Rahmen einer Testphase von 6 Monaten getroffen. Dadurch wird die Anwendbarkeit geprüft und notwendiger Anpassungsbedarf erkannt und durchgeführt.



§ 5 IT-Unterstützung

Die Dienstplangestaltung wird computergestützt durchgeführt. Dafür ist in der Personalabteilung das Modul ... vorgesehen. Die mit der Dienstplangestaltung befassten Mitarbeiter werden entsprechend geschult. 



§ 6 Schlussbestimmungen

Diese Vereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Im Fall der Kündigung gilt sie bis zum Abschluss einer neuen ablösenden Dienstvereinbarung fort. 



Ort, Datum …

Unterschriften
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Was passiert bei Anderung des GdB?

Folgende Frage wurde an mich gerichtet: Einer unserer Kollegen ist bzw. war schwerbehindert. Er
hatte einen Grad der Behinderung (GdB) von 80, seine Schwerbehinderung war also anerkannt.
Dann hat er sich entschlossen, einen Verschlimmerungsantrag zu stellen. Seiner Ansicht nach steht
ihm ein héherer GdB als 80 zu. Zu seiner Uberraschung wurde sein GdB aber nicht herauf-, sondern
auf 40 herabgesetzt. Gegen diese herabsetzende Entscheidung hat unser Kollege geklagt. Das Ver-
fahren lduft noch. Unsere Frage: Von welchem GdB ist denn jetzt im laufenden Gerichtsverfahren
auszugehen, von 80 oder von 40?

Was die steuerrechtliche Seite angeht, hat der Bundesfinanzhof
bereits entschieden, dass der zuletzt festgestellte GdB ab dem Tag
der Feststellung zugrunde zu legen ist (11.3.2014, Az. VI B 95/13).
Bei Ihnen also der niedrigere GdB — die steuerlichen Vorteile kann
Ihr Kollege im Moment also nicht geltend machen.

@ wiICHTIG

Vorurteile bekampfen

Oft wird es vonseiten der Dienststellenleitungen so dar-
gestellt, dass schwerbehinderte Menschen ,ausgesorgt”
hatten und sich auf Kiindigungsschutz, Mehrurlaub etc.
ausruhen kénnten. Das stimmt aber nicht. Zum einen er-
halt niemand zum SpaB einen GdB von 50, hierzu muss
man schon schwerer betroffen sein, zum anderen sank-
tioniert auch der Gesetzgeber schwerbehinderte Men-
schen, die sich nicht ,an die Regeln halten".

@ WwICHTIG
Sonderregel im SGB IX

Was den Kiindigungsschutz, Anspruch auf Mehrurlaub

und die iibrigen Schutzrechte angeht, ist aber unbedingt
§ 199 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX zu beachten. Die-
ser sagt, dass die Sonderrechte fiir schwerbehinderte
Menschen wegfallen, wenn die Voraussetzungen fiir eine
Schwerbehinderung nicht mehr vorliegen.

Denn Schwerbehinderten, die ihre Eingliederung grundlos verei-
teln oder riskieren, kann das Integrationsamt bzw. Inklusionsamt
im Einvernehmen mit der Bundesagentur fiir Arbeit den Schwer-
behindertenschutz fir einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten ent-
ziehen (§ 200 SGB IX). Und 6 Monate sind kein Pappenstiel.

Geben Sie auch § 200 SGB IX an Betroffene weiter, denn dieser ist
kaum bekannt.

ﬁ 200 SGB IX

Entziehung der besonderen Hilfen fiir
schwerbehinderte Menschen

Aber: Wird der GdB auf weniger als 50 verringert, dann entfallen
die Schutzrechte erst mit Ablauf des 3. Monats nach Rechtskraft
des Bescheids. Und rechtskraftig ist der Bescheid erst, wenn er
nicht mehr durch ein Gerichtsverfahren oder Widerspruchsverfah-
ren angegriffen werden kann. Bei lhnen ist also der Ausgang des
Gerichtsverfahrens abzuwarten. AuBerdem ist abzuwarten, ob der
Fall durch die Instanzen geht, also Berufung oder Revision einge-
legt wird. Erst wenn hier ,nichts mehr geht”, tritt Rechtskraft ein
und die Schutzrechte fallen weg oder bleiben — wenn zugunsten
Ihres Kollegen geurteilt wird — bestehen. Geben Sie diese Sonder-
regelung an lhre betroffenen Kolleg*innen weiter.

Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumut-
baren Arbeitsplatz ohne berechtigten Grund zuriickweist
oder aufgibt oder sich ohne berechtigten Grund weigert,
an einer MaBnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzu-
nehmen, oder sonst durch sein Verhalten seine Teilhabe
am Arbeitsleben schuldhaft vereitelt, kann das Integra-
tionsamt im Benehmen mit der Bundesagentur fiir Arbeit
die besonderen Hilfen fiir schwerbehinderte Menschen
zeitweilig entziehen. Dies gilt auch fiir gleichgestellte be-
hinderte Menschen.

6 199 Abs. 1 SGB IX

Beendigung der Anwendung der besonderen
Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter

Menschen
Vor der Entscheidung iiber die Entziehung wird der

Die besonderen Regelungen fiir schwerbehinderte Men- schwerbehinderte Mensch gehért. In der Entscheidung

schen werden nicht angewendet nach dem Wegfall der
Voraussetzungen nach § 2 Absatz 2; wenn sich der Grad
der Behinderung auf weniger als 50 verringert, jedoch
erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt
der Unanfechtbarkeit des die Verringerung feststellen-
den Bescheides.

wird die Frist bestimmt, fiir die sie gilt. Die Frist lauft vom
Tag der Entscheidung an und betrégt nicht mehr als sechs
Monate. Die Entscheidung wird dem schwerbehinderten
Menschen bekannt gegeben.

Autorin: Maria Markatou



Kiindigung | Lesezeit 3 Minuten

AMTSFUHRUNG

Wie verhalte ich mich als MAV bei einer Kiindigung?

Immer wieder kommt es zu dem schwierigen Fall einer geplanten Kiindigung einer Kollegin oder
eines Kollegen. Kann man als MAV iliberhaupt einer Kiindigung zustimmen?

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Uberblick der
vorliegenden Situation

Wichtig ist es, so viele Informationen wie mdglich zu sammeln.
Befragen Sie den*die Betroffene*n und sprechen Sie auch mit Kol-
leg*innen. Der*Die Arbeitgebende wird in seinem*ihrem Antrag
ohnehin seine*ihre Griinde fiir die Kiindigung nennen. Scheuen
Sie sich nicht, Dinge zu hinterfragen.

=2 WICHTIG

Je mehr Sie wissen, desto besser!

Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten. Die regel-
maBige Riickbesinnung auf die Sachebene hilft bei einer
maglichst objektiven Einschatzung.

Die MAV hat bei Kiindigungen eine wichtige Rolle inne. Sie muss
vor jeder Kiindigung vom*von der Arbeitgebenden angehdrt wer-
den; der*die Arbeitgebende muss ihr die Griinde fiir die Kiindi-
gung mitteilen. Die MAV kann dann innerhalb einer bestimmten
Frist Bedenken &uBern oder der Kiindigung widersprechen. Sie
kann aber auch der Kiindigung zustimmen oder auf eine Stellung-
nahme verzichten.

Die MAV kann Einwendungen gegen die Kiindigung erheben,
wenn diese gegen Gesetze, Rechtsverordnungen, kircheneigene
Ordnungen oder sonstiges geltendes Recht verstoBt, der Arbeit-
geber soziale Gesichtspunkte nicht ausreichend berticksichtigt
hat, eine Weiterbeschaftigung an einem anderen Arbeitsplatz oder
unter geanderten Bedingungen mdglich ist. Die MAV spielt eine
wichtige Rolle beim Schutz der Arbeitnehmenden bei Kiindigun-
gen, indem sie sicherstellt, dass das Beteiligungsverfahren einge-
halten wird und die Interessen der Mitarbeitenden berticksichtigt
werden, auch wenn die endgliltige Entscheidung (iber die Kiindi-
gung beim*bei der Arbeitgebenden liegt.

» BEISPIEL
Krankheitsbhedingte Kiindigung

AuBern Sie Ihre Bedenken und machen Sie konkrete Vor-
schlage, wie z. B. mit milderen Mitteln die Kiindigung
vermieden werden kann. Wichtig: Es muss eine Interes-
senabwagung vorgenommen werden, und zwar zwischen
dem Beendigungsinteresse des*der Arbeitgebenden und
dem Fortsetzungsinteresse des*der Arbeitnehmenden.

Achten Sie darauf, dass z. B. ein Verfahren des Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements (BEM) eingehalten wird. Der*Die
Arbeitgebende muss ein BEM anbieten, wenn er*sie nicht spater
in einem Kiindigungsschutzverfahren scheitern will. Die MAV hat

hier einen wunderbaren Hebel, um MaBnahmen zu vereinbaren,
die weitere Erkrankungen und eine mdgliche Kiindigung verhin-
dern. MaBnahmen kénnen fiir einen befristeten Zeitraum verein-
bart werden oder sogar auch unbefristet umgesetzt werden.

Sprechen Sie vorher mit den Kolleg*innen, damit die MaBnahmen
individuell angepasst und zielgerichtet sind. Das ist immer ein mil-
deres Mittel als die Kiindigung. Die Hiirde fiir den*die Arbeitge-
ber*in wird damit hoher und erschwert die geplante Kiindigung.
AuBerdem bekommen Sie als MAV so das Gefiihl, auch alles getan
zu haben, um eine Kiindigung zu vermeiden.

2 MEINTIPP

Uberpriifen Sie die vorliegenden Fakten

Bei einer Kiindigung sind ,gefiihite” Sachverhalte und
Vermutungen wenig hilfreich, da sie nicht iberpriifbar
sind. Hierzu zahlen sowohl subjektive Wahrnehmungen
des*der Arbeitgebenden als auch der Kolleg*innen und
der betroffenen Person.

Als MAV sind Sie in einer schwierigen Position. Bei einer Kiindi-
gung geht es schlieBlich um die berufliche Zukunft eines Men-
schen. Ihre Entscheidung hat also einen starken Einfluss. Haufig
sind die vom*von der Arbeitgebenden vorgebrachten Argumente
nicht liberzeugend oder auch nicht tberpriifbar. Fordern Sie Doku-
mentationen, z. B. Protokolle, Notizen etc. ein.

AuBerdem fehlt einer MAV in der Regel das juristische Wissen, um
so eine arbeitsrechtliche MaBnahme korrekt einzuordnen. Man ist
geneigt, zu der Erkenntnis zu kommen, dass eine MAV einer Kiindi-
gung grundsatzlich nicht zustimmen kann, da ihr die Mdglichkei-
ten fehlen, vorgebrachte Griinde fiir die Kiindigung zu tiberpriifen.
Damit wiirde man es sich aber vielleicht auch zu einfach machen.

Treten Sie in Kontakt mit dem*der Betroffenen, den Kolleg*innen
und dem*der Arbeitgebenden. Tauschen Sie sich aus und auBern
Sie friihzeitig Bedenken. Sollten Sie nicht zu einem eindeutigen Er-
gebnis kommen, bleibt Ihnen nur die Mdglichkeit, keine Stellung-
nahme abzugeben oder der Kiindigung nicht zuzustimmen.

D FAZIT

Keine iibereilte Entscheidung

Zwar ist die MAV bei einer Kiindigung, genau wie der*die
Arbeitgebende, an Fristen gebunden. Trotzdem ist es rat-
sam, eine Entscheidung wohliiberlegt und faktenbasiert
zu treffen.

Autor: Norbert Lypiak

MITARBEITENDE AKTIV VERTRETEN 1 1



HATTEN SIE’'S GEWUSST?

Vergiitung | Lesezeit 1 Minute

13,90 €

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1.1.2026 auf

Die Anhebung des Mindestlohns auf 15 € war das Ziel der SPD. Dieses Ziel hat die SPD zwar nicht
erreicht, aber dennoch wird der Mindestlohn zum Jahreswechsel angehoben. Viele Beschaftigte

werden von der Anhebung profitieren.

Mindestlohn wird in 2 Schritten angehoben

Der Mindestlohn betragt derzeit 12,82 €. Zum 1.1.2026 wird er
angehoben auf 13,90 €. Danach steigt er in einem weiteren Schritt
wiederum zum Jahreswechsel am 1.1.2027 auf 14,60 €.

Das hat die Mindestlohnkommission in ihrer Sitzung vom
27.6.2025 so entschieden.

Impressum: Mitarbeitende Aktiv Vertreten

GroBte Erhohung seit Einfiihrung des Mindestlohns

Damit wurde die groBte Erhéhung des Mindestlohns seit dessen
Einflihrung am 1.1.2025 beschlossen. 6 Millionen Arbeitskrafte
werden davon profitieren. Und das haben sich die Arbeitnehmen-
den auch mehr als verdient.

Autorin: Maria Markatou
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Unser Service fir Sie:

Expert*innensprechstunde:

Schreiben Sie uns lhre individuellen Fragestellungen an: mav@mitbestimmung-heute.de
Sie erhalten in wenigen Werktagen eine konkrete und kompetente Antwort aus unserem Redaktionsteam.

Onlinebereich:

Auf www.adiuva.de erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download: alle Muster-Schreiben, Dienstvereinbarungen,
Checklisten und Ubersichten aus Ilhren Ausgaben zum Herunterladen. Jetzt einmalig registrieren! Sie benétigen
Unterstiitzung bei der Registrierung? Wenden Sie sich jederzeit an unseren Kund*innendienst: Tel.: 0228 9550160,

E-Mail: service@adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr die Gelegenheit zum Austausch mit Kolleg*innen und unseren Expert*innen.
Profitieren Sie zusatzlich von einem Impulsvortrag zu einem aktuellen Thema.

Das lesen Sie
in der nachsten
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